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Gemeinde Priesendorf
Bebauungs- und Grünordnungsplan

"Schmiedsgrund"

Externe Ausgleichsflächen auf der alten Fl.-Nr. 555 (TF) und 567 (TF,
beide Gmkg. Priesendorf), neue Fl.-Nr. 1357/2 (TF, Gmkg. Priesendorf)
M 1 : 2.000

tronomie/Cafe (mit zugehöriger Außenfläche) sowie eines Getränkemarktes.

1.1.2 Festgesetzt werden Flächen für ein "Dörfliches Wohngebiet ("MDW1" - "MDW4", § 9 Abs. 1 Nr. 1 Bau-
GB, § 5 a Abs. 1 und 2 BauNVO). Die gemäß (gem.) § 5 a Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise zulässigen
Nutzungen sind hier unzulässig. Im "MDW1" und im "MDW3" wird die höchstzulässige Zahl der Wohn-
ungen ("Wo") je Wohngebäude" jeweils mit 4 "Wo", im "MDW2" mit 9 "Wo" und im "MDW4" mit 1 "Wo"
festgesetzt (§ 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB).

1.2 Maß der baulichen Nutzung
1.2.1 Für das "SOGFEH" wird eine max. zulässige GRZ in Höhe von 0,8 und für die Bereiche "MDW1" bis

"MDW4" jeweils in Höhe von 0,6 festgesetzt (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; § 19 Abs. 1 BauNVO). Ergänzend
gilt für alle Bauflächen § 19 Abs. 4 BauNVO.

1.2.2 Im "MDW1"" wird die max. zulässige GFZ mit 0,7, im "MDW2" mit 1,2, im "MDW3" mit 0,9 und im
"MDW4" mit 0,4 festgesetzt (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 20 Abs. 2 BauNVO).

1.2.3 Innerhalb des "SOGFEH" zulässig ist ein Lebensmittelmarkt zum Verkauf von Waren des Nahversor-
gungsbedarfes (Lebensmittel samt Randsortiment im Nonfood - Bereich) mit einer max. zulässigen Net-
toverkaufsflächen (VK) von 1.199 m², die Errichtung eines Getränkemarktes mit einer max. zulässigen
VK von 600 m² sowie eines Gastronomie-/Cafebetriebes (inkl. zugehöriger Außenfläche) mit einer max.
zulässigen VK von 200 m² (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 11 Abs. 2 BauNVO).

1.2.4 Für das "SOGFEH" gilt: Die Höhenlage der Oberkante Fertigfußboden Erdgeschoss (OK FFB EG) künfti-
ger Hauptgebäude wird auf 288,00 m ü. NN (± 0,30 m) festgesetzt (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 9 Abs. 3
Satz 1 BauGB). Die max. zulässige Hauptgebäudehöhe wird mit 8,50 m festgesetzt (§ 9 Abs. 1 Nr. 1
BauGB, § 16 Abs. 2 Nr. 4 BauNVO, § 16 Abs. 3 Nr. 2 BauNVO); als unterer (unt.) Höhenbezugspunkt
(HBP) wird die OK FFB EG festgesetzt, als oberer (ob.) HBP die OK Attika/First (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 Bau-
GB, § 18 Abs. 1 BauNVO). Dachaufbauten (z. B. Blitzableiter, haustechnische Anlagen, Kamine, Anla-
gen zur Gewinnung regenerativer Energie) dürfen das vorgenannte Maß um max. 1,50 m überschreiten,
müssen dann jedoch um mind. 1,50 m hinter die Vorderkante Dachfläche zurückspringen.

1.2.5 Für die max. zulässige Höhenlage der OK FFB EG künftiger Hauptgebäude in den Bereichen "MDW1"
bis "MDW4" gilt jeweils ein Maß von 0,50 m (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 9 Abs. 3 Satz 1 BauGB). Hierfür
werden folgende unt. HBP festgesetzt (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 18 Abs. 1 BauNVO):
- Für Baugrundstücke, die mit ihrer gesamten vorderen Grundstücksgrenze an eine öffentl. Straßen-

verkehrsfläche grenzen: Höhe fertige Oberkante (FOK) der öffentl. Straßenverkehrsfläche an der
SBL, senkrecht gemessen auf die Mitte der nächstliegenden Hauptgebäudeaußenwand

- Für Baugrundstücke, die im Verhältnis zu den Längen ihrer sonstigen seitlichen/hinteren Grund-
stücksgrenzen an eine öffentl. Straßenverkehrsfläche grenzen: Höhe des höchstens Punktes der
FOK der öffentl. Straßenverkehrsfläche an der SBL, gemessen auf die Mitte der nächstliegenden
Hauptgebäudeaußenwand

1.2.6 Innerhalb des "MDW1" und des "MDW3" sind jeweils max. zwei (II) VG, innerhalb des "MDW2" max.
drei (III) VG und innerhalb des "MDW4" nur ein (I) VG zulässig (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 Abs. 2 Nr.
3 BauNVO, § 16 Abs. 3 Nr. 2 BauNVO). Die max. zulässige Hauptgebäudehöhe im "MDW1" wird mit
9,0 m und im "MDW2" mit 10,50 m (unt. HBP: Jeweils OK FFB EG; ob. HBP: Jeweils OK First/Attika)
festgesetzt (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 Abs. 2 Nr. 4 BauNVO, § 16 Abs. 3 Nr. 2 BauNVO, § 18 Abs. 1
BauNVO). Im "MDW3" und im "MDW4" wird die max. zulässige Hauptgebäudehöhe jeweils mit 5,0 m
festgesetzt (unt. HBP: OK FFB EG; ob. HBP: OK Attika/First).

1.3 Bauweise, Baulinien, Baugrenzen
1.3.1 Die überbaubaren Grundstücksflächen sind durch Baugrenzen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 23 Abs. 3

BauNVO) bzw. durch Baulinien (§ 9 ABs. 1 Nr. 2 BauGB, § 23 Abs. 2 BauNVO) festgesetzt.

1.3.2 Im "SOGFEH" gilt die abweichende (a) Bauweise; hier sind Gebäudelängen auch über 50 m zulässig (§ 9
Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 22 Abs. 4 BauNVO). In den Bereichen "MDW1" bis "MDW4" gilt jeweils die offe-
ne (o) Bauweise (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 22 Abs. 2 BauNVO). Die Hauptgebäude-/Hauptgebäude-
firstrichtungen sind festgesetzt (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, Art. 81 Abs. 1 Nr. 1 BayBO).

1.3.3 Im "SOGFEH" ist die Errichtung von Stellplätzen, Carports/überdachten Stellplätzen und untergeordneten
Nebenanlagen (z. B. Flächen, Einrichtungen und bauliche Anlagen für Müllpressen, Lager-/Abstellfläch-
en, Gerätehäuschen, Fahrradstellplätze/-überdachungen, Einkaufswagensammelstellen) nur innerhalb
der überbaubaren Grundstücksflächen sowie innerhalb der hierfür besonders gekennzeichneten Fläch-
en zulässig (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB, § 14 BauNVO).

1.3.4 Für die Bereiche "MDW1" bis "MDW4" gilt:
- "MDW1": Die Errichtung von Stellplätzen, Garagen und Carports ist auch außerhalb der überbauba-

ren Grundstücksflächen zulässig, sofern Garagen einen Abstand von mindestens (mind.) 5,0 m zur
vorderen Grundstücksgrenze/SBL einhalten, über die die Grundstückszufahrt erfolgt, und Stell-
plätze/Carports jeweils ein Maß von mind. 3,0 m.

- "MDW2" - "MDW4": Die Errichtung von Stellplätzen, Garagen und Carports ist nur innerhalb der
überbaubaren Grundstücksflächen zulässig (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 und 22 BauGB, § 12 Abs. 1 BauNVO).

- "MDW1" - "MDW4": Nebenanlagen gem. § 14 Abs. 1 BauNVO (z. B. Garten-/Gerätehäuschen, Fahr-
radschuppen, Mülleinhausungen) sind jeweils auch außerhalb der überbaubaren Grundstücksflä-
chen zulässig, sofern sie jeweils einen Abstand von mind. 3,0 m zur vorderen Grundstücksgrenze/
SBL einhalten.

1.4 Verkehrsflächen
In den in der nebenstehenden Planzeichnung dargestellten und jeweils mit der grünen SBL umgrenzten
Bereichen werden öffentl. Straßenverkehrsflächen (St 2276, Planstraße A) festgesetzt (§ 9 Abs. 1 Nr. 11
BauGB). In den in der Planzeichnung gekennzeichneten Bereichen sind private (priv.) Grundstücks-,
Garagen-, Stellplatzein-/-ausfahrten und/oder der fußläufigen Erschließung dieser Grundstücke dienen-
de Einfriedungstüren/-tore unzulässig (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB).

1.5 Flächen für Versorgungsanlagen
In dem in der nebenstehenden Planzeichnung gekennzeichneten Bereich am östlichen Straßenrand der
St 2276 werden Flächen für Versorgungsanlagen mit der Zwb. "Elektrizität/Trafostation" festgesetzt (§ 9
Abs. 1 Nr. 12 BauGB).

1.6 Hauptversorgungs- und Hauptabwasserleitungen
Es gilt die unterirdische Verlegeweise (§ 9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB).

1.7 Flächen für die Landwirtschaft und Wald
In den in der nebenstehenden Planzeichnung gekennzeichneten Bereichen werden Flächen für die
Landwirtschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 18 a BauGB) bzw. für Wald festgesetzt (§ 9 Abs. 1 Nr. 18 b BauGB).

1.8 Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur
Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft

1.8.1 Der in der Planzeichnung gekennzeichnete Gehölzbestand ist zum Erhalt festgesetzt (§ 9 Abs. 1 Nr. 25
a BauGB und insbesondere während der Bauzeit zu schützen. Es ist nur die Rodung des entsprechend
gekennzeichneten Gehölzbestandes zulässig.

1.8.2 Innerhalb des "SOGFEH" sind mind. sieben, mind. kleinkronige, standortgerechte, stadtklimaresistente
Laubbäume mit hoher Trockenstresstoleranz/Frosthärte (Mindestpflanzqualität (MPQ): Hochstamm (H),
dreimal verpflanzt (3xv), mit Draht- (mDb.) oder Tuchballen (mB.) je nach Art, Stammumfang (StU) 18 -
20 cm, aus extra weitem Stand) zu pflanzen (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und 25 a BauGB). Innerhalb des "MD-
W1" sind mind. 2 Laubbäume der vorgenannten MPQ zu pflanzen, innerhalb der Bereiche "MDW2" bis
"MDW4" jeweils pro angefangener 730 m² Grundstücksfläche mind. ein Laubbaum der vorgenannten
MPQ. Die sich aus diesen Vorgaben ergebende, neu anzupflanzende Baumanzahl mindert sich im Ver-
hältnis 1 : 1 um die Anzahl der Bestandsbäume, die auf dem jeweiligen Baugrundstück planerisch be-
rücksichtigt und erhalten werden.

1.8.3 Die Verwendung von Koniferen bei der Ein-/Durchgrünung priv. Baugrundstücke ist unzulässig. Zu ver-
wenden sind standortgerechte, stadtklimaverträgliche Laubgehölzarten mit hoher Trockenstresstoler-
anz/Frosthärte, denen auch als Insektenweide/-nährgehölze Bedeutung/Funktion zukommt.

1.8.4 Die gem. § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB i. V. m. § 9 Abs. 1a BauGB festgesetzten, in der Planzeichnung (mit
der schwarzen T - Linie) zeichnerisch umgrenzten und zum Geltungsbereich des BBP/GOP gehörende
Grundstücke übernehmen naturschutzrechtliche Ausgleichsfunktion und werden allen Grundstücken in-
nerhalb des Geltungsbereiches des BBP/GOP zugeordnet, auf denen Eingriffe aufgrund von Bebau-
ungsplanfestsetzungen zu erwarten sind:
- Alte Flur - Nummern (Fl.-Nr.) 173 (Teilflächen (TF)) und 174 (TF, beide Gemarkung (Gmkg.) Prie-

sendorf, neue Fl.-Nr. 1140 (TF, Gmkg. Priesendorf): Auf einer Fläche von 3.430 m² wird die Entwick-
lung mäßig intensiv genutzten, artenreichen Grünlandes (Biotoptyp/Code G212 gem. Biotopwertliste
(BWL) nach Bayerischer Kompensationsverordnung (BayKompV) festgesetzt.

- Alte Fl.-Nr. 564 (TF), 565 (TF), 565/2 (TF, alle Gmkg. Priesendorf), neue Fl.-Nr. 1362 (TF) und
1366/1 (TF, beide Gmkg. Priesendorf): Auf einer Fläche von 5.698 m² wird die Entwicklung artenrei-
cher Extensivgrünlandflächen (Biotoptyp/Code G214 gem. BWL nach BayKompV) festgesetzt.

- Alte Fl.-Nr. 555 (TF) und 567 (TF, beide Gmkg. Gmk. Priesendorf), neue Fl.-Nr. 1357/2 (TF, Gmkg.
Priesendorf): Auf einer Fläche von 1.754 m² wird die Entwicklung artenreicher Extensivgrünlandflä-
chen (Biotoptyp/Code G214 gem. BWL nach BayKompV) festgesetzt.

- Alte Fl.-Nr. 537 (TF, Gmkg. Priesendorf), neue Fl.-Nr. 1309 (TF, Gmkg. Priesendorf): Auf einer Flä-

Maximale (max.) zulässige Grundflächenzahl (GRZ), § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 19 Abs. 1
und 4 BauNVO, § 16 Abs. 3 Nr. 1 BauNVO0,6 / 0,8

2. Maß der baulichen Nutzung

3. Bauweise, Baulinien, Baugrenzen

Baugrenze, § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 23 Abs. 3 BauNVO

4. Verkehrsflächen

a

Öffentliche (Öffentl.) Straßenverkehrsflächen (Staatsstraße St 2276/Hauptstraße, Plan-
straße A), § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB

Straßenbegrenzungslinie (SBL), § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB

1. Art der baulichen Nutzung

5. Flächen für Versorgungsanlagen

Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz zur Pflege und zur Entwicklung
von Natur und Landschaft (externe Ausgleichsflächen), § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB, § 9 Abs.
1 Nr. 1 a BauGB

8. Sonstige Planzeichen und Festsetzungen

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des BBP/GOP, § 9 Abs. 7 BauGB

Umgrenzungen der Flächen für besondere Anlagen und Vorkehrungen zum Schutz vor
schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes - Immissionsschutzgesetzes, § 9
Abs. 1 Nr. 24 BauGB

1. Der Gemeinderat Priesendorf hat in der Sitzung vom 11.03.2023 gem. § 2 Abs. 1 BauGB  die Aufstellung des
Bebauungs- und Grünordnungsplan "Schmiedsgrund" beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss wurde am
02.06.2023 ortsüblich bekannt gemacht. Am 16.05.2023 erfolgte ein Änderungs-/Ergänzungsbeschluss zum
Aufstellungsbeschluss vom 11.03.2023.

2. Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 Abs.1 BauGB mit öffentlicher Darlegung und Anhörung für
den Vorentwurf des Bebauungsplanes in der Fassung vom 16.05.2024 hat in der Zeit vom 18.06.2024 bis
19.07.2024 stattgefunden.

3. Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs.1 BauGB
für den Vorentwurf des Bebauungsplanes in der Fassung vom 16.05.2024 hat in der Zeit vom 18.06.2024 bis
19.07.2024 stattgefunden.

4. Zu dem Entwurf des Bebauungsplanes in der Fassung vom ............... wurden die Behörden und sonstigen
Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom ............... bis ................ beteiligt.

5. Der Entwurf des Bebauungsplanes in der Fassung vom ................ wurden mit der Begründung gem. § 3 Abs.
2 BauGB in der Zeit vom ................ bis ................. öffentlich ausgelegt.

6. Die Gemeinde Priesendorf hat mit Beschluss des Gemeinderates vom ................. den Bebauungsplan gem.
§ 10 Abs. 1 BauGB in der Fassung vom ................. als Satzung beschlossen.

Gemeinde Priesendorf, den ......................................

(Siegel)

...................................................................................
1. Bürgermeister

7. Ausgefertigt:

Gemeinde Priesendorf, den ......................................

(Siegel)

...................................................................................
1. Bürgermeister

8. Der Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan wurde am .................. gem. § 10 Abs. 3 Halbsatz 2 BauGB
ortsüblich bekannt gemacht. Der Bebauungsplan mit Begründung wird seit diesem Tag zu den üblichen
Dienststunden im Dienstgebäude der Verwaltungsgemeinschaft Lisberg zur Einsicht bereitgehalten und über
dessen Inhalt auf Verlangen Auskunft gegeben. Der Bebauungsplan ist damit in Kraft getreten. Auf die
Rechtsfolgen des   § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB und die §§ 214 und 215 BauGB wird
hingewiesen.

Gemeinde Priesendorf, den ......................................

(Siegel)

...................................................................................
1. Bürgermeister

I. PRÄAMBEL
Der Gemeinderat Priesendorf beschließt den von der Ingenieuraktiengesellschaft Höhnen & Partner
(H & P) ausgearbeiteten Bebauungs- und Grünordnungsplanes (BBP/GOP) "Schmiedsgrund" in der
Fassung vom xx.xx.2024 als Satzung. Rechtsgrundlagen des BBP/GOP sind

das Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I
S. 3634), das durch Art. 3 des Gesetzes vom 20.12.2023 (BGBI. 2023 I
Nr. 394) geändert worden ist,

die Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBI. I
S. 3786), die durch Art. 2 des Gesetzes vom 03.07.2023 (BGBI. 2023 I
Nr. 176) geändert worden ist,

die Planzeichenverordnung (PlanZV) vom 18.12.1990 (BGBl. 1991 I S. 58), die zuletzt durch Art. 3
des Gesetzes vom 14.06.2021 (BGBl. I S. 1802) geändert worden ist, so-
wie

die Bayerische Bauordnung (BayBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.08.2007 (GVBl. S.
588, BayRS 2132-1-B), die durch Gesetztes vom 23.06.2023 (GVBI. S.
250), durch § 4 des Gesetzes vom 07.07.2023 (GVBI. S. 327) und durch
Art. 13 a Abs. 2 des Gesetzes vom 24.07.2023 (GVBI. S. 371) geändert
worden ist.

II. ZEICHNERISCHE FESTSETZUNGEN

GFEH
SO

Sonstiges Sondergebiet mit der Zweckbestimmung (Zwb.) "Großflächiger Einzelhandel"
("SOGFEH"), § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 11 Abs. 1 und 2 BauNVO

Dörfliches Wohngebiet ("MDW1" - "MDW4"), § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 5 a Abs. 1 und 2
BauNVO

Zahl der Vollgeschosse (VG) als Höchstmaß, § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 Abs. 2 Nr. 3
BauNVOI - III

Offene Bauweise, § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 22 Abs. 2 BauNVO

Abweichende Bauweise, Hauptgebäudelängen auch über 50,0 m zulässig, § 9 Abs. 1 Nr.
2 BauGB, § 22 Abs. 4 BauNVO

o

Hauptgebäude-/-firstrichtung, § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, Art. 81 Abs. 1 Nr. 1 BayBO

Forst-/Wirtschaftsweg, Grundstückszufahrt

Bereiche ohne Ein-/Ausfahrten, Zaun-, Gartentüren, -tore, § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB

Flächen für Versorgungsanlagen mit der Zwb. "Elektrizität/Trafostation", § 9 Abs. 1 Nr. 12
BauGB

6. Flächen für die Landwirtschaft und für Wald

Flächen für die Landwirtschaft, § 9 Abs. 1 Nr. 18 a BauGB

Flächen für Wald, § 9 Abs. 1 Nr. 18 b BauGB

7. Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft

Abgrenzung von Flächen mit unterschiedlichem Maß bzw. unterschiedlicher Art der Nutz-
ung, § 1 Abs. 4 Nr. 1 BauNVO, § 16 Abs. 5 BauNVO

Rodung von Bestandsgehölzen zulässig

X

X

X

Umgrenzung von Flächen für Nebenanlagen (z. B. für Mülllagerung/-presse, Lager-/Ab-
stellflächen, Fahrradstellplätze, Einkaufswagensammelstellen) und Stellplätze, Carports
Stellplatzüberdachungen, § 9 Abs. 1 Nr. 4 und 22 BauGB

- che von 661 m² wird die Entwicklung artenreicher Extensivgrünlandflächen (Biotoptyp/Code G214
gem. BWL nach BayKompV) festgesetzt.

- Alte Fl.-Nr. 342 (TF, Gmkg. Neuhausen), neue Fl.-Nr. 419 (TF, Gmkg. Neuhausen): Auf einer Flä-
che von 2.138 m² wird die Entwicklung mäßig intensiv genutzten Grünlandes (Biotoptyp/Code G212
gem. BWL nach BayKompV) festgesetzt, auf einer Fläche von 1.650 m² die Entwicklung von Streu-
obstbeständen im Komplex mit extensiv genutztem Grünland mittlerer bis alter Ausbildung (Biotop-
typ/Code B432 gem. BWL nach BayKomV).

1.9 Immissionsschutz
1.9.1 Im Bereich „MDW1“ sowie im westlichen Teil des Bereiches „MDW2“ sind zum Schutz vor Verkehrs-

lärm Fenster schützenswerter Räume nach DIN 4109 gem. Schallschutzklasse 3 nach VDI - Richtlinie
2719 „Schalldämmung von Fenstern und deren Zusatzeinrichtungen“ in Kombination mit schallgedäm-
mten Lüftungseinrichtungen auszuführen. Eine ausreichende Luftwechselrate ist sicherzustellen. Darü-
ber hinaus sind in den beiden o. g. Bereichen Außenwohnbereiche lediglich als Lärmschutzbalkone/
-loggien zulässig. Diese sind so zu dimensionieren, dass der Orientierungswert nach Beiblatt 1 zur DIN
18 005 für ein MDW in der Tagzeit (6.00 Uhr - 22.00 Uhr) von 60 dB(A) eingehalten wird. Es sind ledig-
lich Öffnungen zu Reinigungszwecken zulässig. Von diesen Festsetzungen kann abgewichen werden,
wenn im Rahmen der Bauvorlage durch eine schalltechnische Untersuchung nachgewiesen wird, dass
bedingt durch die Eigenabschirmung des Gebäudes die Orientierungswerte nach Beiblatt 1 zur DIN
18 005 für ein MDW in Folge des vorhandenen Verkehrslärmes sowohl zur Tag- als auch zur Nachtzeit
(22.00 bis 6.00 Uhr) eingehalten werden.

1.9.2 Innerhalb des „SOGFEH" sind Büroräume auf die schallabgewandten Seiten (Nord- und Ostfassade) hin
zu orientieren. Im "SOGFEH" sind Vorhaben (Betriebe und Anlagen) zulässig, deren Geräusche die in der
folgenden Tabelle angegebenen Emissionskontingente LEK weder tags (6.00 Uhr - 22.00 Uhr) noch
nachts (22.00 Uhr - 6.00 Uhr) überschreiten. Die Prüfung der Einhaltung erfolgt gem. DIN 45691:2012,
Abschnitt 5.

2. Örtliche Bauvorschriften

2.1 Abstandsflächen
Im Bereich "SOGFEH" gilt Art. 6 Abs. 5 Satz 2 BayBO, wonach hier die regulären Abstände gem. Art. 6
Abs. 5 Satz 1 BayBO nicht gelten. Die konkret einzuhaltenden Abstandsflächen werden durch die fest-
gesetzten Baugrenzen/Baulinie definiert.

2.2 Dachgestaltung
2.2.1 Flach- (FD)/Pultdächer (PD) von Haupt-/Nebengebäuden, Garagen, Carports und Stellplatzüberdach-

ungen sind flächendeckend mind. mit einer extensiven Dachbegrünung (z. B. Sedumbegrünung als An-
spritzbegrünung oder als Sedum - Sprossensaat) auszuführen. Von dieser Festsetzung ausgenommen
sind FD/PD von Terrassen-, Balkonüberdachungen, Wintergärten, Loggien und Dachgauben. Dachein-
deckungen von Hauptgebäuden, die nicht mit einem FD/PD ausgeführt und nicht begrünt werden, sind
in den Farbtönen "Rot" und/oder "Grau" bis "Schwarz" mit nicht glänzendem  (z. B. glasiertem) Material
auszuführen. Von dieser Festsetzung ausgenommen sind Terrassen-/Balkonüberdachungen sowie die
Dachflächen von Wintergärten und Loggien. Metalldacheindeckungen im Bereich von Haupt-/Neben-
gebäuden, Garagen, Carports und überdachten Stellplätzen sind unzulässig; von dieser Festsetzung
ausgenommen sind Verblechungen von Attiken sowie Dachflächen von Wintergärten und Loggien bzw.
Terrassen- und Balkonüberdachungen.

2.2.2 Von Anlagen zur Gewinnung regenerativer Energie ausgehende und benachbarte schutzwürdige Nutz-
ungen beeinträchtigende Reflektionen, Spiegelungen und/oder Blendeffekte sind unzulässig.

2.3 Fassaden-/Wandgestaltung
2.3.1 Die Verwendung greller Farben (Signalfarben in Anlehnung an die RAL - Farben Nr. 1003 Signalgelb,

Nr. 2010 Signalorange, Nr. 3001 Signalrot, Nr. 4008 Signalviolett, Nr. 4010 Telemagenta, Nr. 5005 Sig-
nalblau, Nr. 6032 Signalgrün), die Verwendung sämtlicher RAL - Leucht- und/oder RAL - Perlfarben so-
wie die Verwendung reflektierender und/oder spiegelnder Fassadenmaterialien ist unzulässig. Die Vor-
gabe der textlichen (textl.) Festsetzung in Abschnitt III. Ziffer 2.2.2 gilt entsprechend. Vogelschlag ist zu
vermeiden/minimieren (z. B. durch die Vermeidung großflächiger, ungegliederter Glasfronten, durch
das Sichtbarmachen von Glasflächen mittels hochwirksamer Markierungen (insbesondere vertikale
Streifen-, aber auch Punkt-/Rasterstrukturen), durch die Verwendung lichtdurchlässiger, aber mattierter,
halbtransparenter Scheiben (z. B. Milchglasscheiben), durch die Verwendung von Außenjalousien und/
oder strukturierter Fassadenvorverkleidungen, durch die Verhinderung von Durchsichten (z. B. zwei ge-
genüberliegende Glasflächen, verglaste Korridore, Übereckfenster). Die Verwendung aufgeklebter Vo-
gelsilhouetten ist unzulässig.

2.3.2 Außenliegende Ansichtsflächen von Stützwänden/-mauern (nicht dazu zählen mit Gebäuden verbunde-
ne, innenliegende Ansichtsflächen von Stützwänden/-mauern im Bereich von Zufahrts-/Anlieferrampen)
ab einer sichtbaren Wandhöhe von 0,50 m sind flächig zu begrünen (Begrünungsart steht frei) bzw.
durch geschlossene Vorpflanzungen optisch zu verdecken, sofern es sich nicht um südexponierte, lose
geschichtete Natursteintrockenwände/-mauern handelt. Diese Festsetzung gilt nicht für die gleichzeitig
auch als Stützmauer ausgebildeten Nordfassaden künftiger Hauptgebäude im  "SOGFEH".

2.4 Einfriedungen
Grenzständige Einfriedungsmauern sind unzulässig. Für die Bereiche "MDW1" bis "MDW4" gilt jeweils:
Einfriedungssockel sind nur an der/den vorderen Grundstücksgrenze(n) bis zu einer Höhe von max.
0,20 m zulässig (unt. HBP: Höhe FOK öffentl. Straßenverkehrsfläche an der SBL; ob. HBP: OK Sockel).
An den seitlichen/hinteren Grundstücksgrenzen müssen Einfriedungen jeweils einen Bodenabstand von
mind. 0,15 m (unt. HBP: Höhe FOK Baugrundstück; ob. HBP: Unterkante Einfriedung) aufweisen.
Grenzständige Einfriedungen (inkl. Bodenabstand bzw. Sockel) dürfen eine Gesamthöhe von 1,20 m
(unt. HBP: Höhe FOK Baugrundstück bzw. Höhe FOK öffentl. Straßenverkehrsfläche an der SBL; ob.
HBP: OK Einfriedungen) nicht überschreiten. Einfriedungen im Bereich der Garagen, Carports, Stell-
plätze und der Grundstückszufahrten sind zur Gewährleistung eines priv. Stauraumes (Tiefe 5,0 m ab
SBL) unzulässig. Tore/Türen müssen in die priv. Baugrundstücke hinein aufschlagen. Grenzständige
Sichtschutzeinrichtungen (z. B. Pergolen, senkrechte Sonnensegel) sind nur im Bereich von Terrassen,
sonstigen Sitzplätzen/-flächen, Freisitzen und Ruhebereichen bis zu einer Höhe von jeweils max. 2,0 m
(unt. HBP: Höhe FOK Baugrundstück bzw. Höhe FOK öffentl. Straßenverkehrsfläche an der SBL; ob.
HBP: OK Sichtschutzeinrichtung) zulässig. Anstelle grenzständiger Einfriedungen sind bis max. 2,0 m
hohe Hecken zulässig (unt. HBP: Höhe FOK Baugrundstück bzw. Höhe FOK öffentl. Straßenverkehrs-
fläche an der SBL; ob. HBP: OK Hecke). Die vorgenannten Vorgaben gelten nicht für Einfriedungen der
in den Bereichen "MDW1" bis "MDW4" zulässigen, landwirtschaftlichen Nebenerwerbsbetriebe, sofern
im Rahmen von Tierhaltungsmaßnahmen hiervon abweichende Anforderungen an Einfriedungen zu
stellen sind.

2.5 Stellplätze, Garagen, Carports
Für das "MDW2" wird gem. Art. 47 Abs. 2 Satz 2 BayBO festgesetzt, dass pro "Wo" mind. 1,33 Stell-
plätze zu errichten/nachzuweisen sind und im "MDW1" pro "Wo" zwei Stellplätze.

2.6 Nicht überbaute Flächen
Hochbeanspruchte Grundstücksteilflächen (z. B. öffentl. Straßenverkehrsflächen, Be-/Entlade-/Anliefer-
zonen, Lager-/Abstellflächen, Grundstücksein-/-ausfahrten, Fahrgassen zwischen Stellplätzen, Ein-
kaufswagensammelstellen) dürfen in gebundener Bauweise (z. B. Asphalt, Beton) ausgeführt werden.
Die Art der Terrassenbeläge kann frei gewählt werden. Alle sonstigen, zu befestigenden Nebenflächen
(z. B. Gebäudeeingänge/Eingangsbereiche, Fußwege , nicht überdachte Fahrradabstellplätze, Gebäu-
devorflächen, nicht überdachte Stellplätze) sind in (teil-) versickerungsfähiger Bauweise auszuführen
(z. B. Schotterrasen, Rasenpflaster, sickerfähiges Betonporenpflaster, Pflaster mit Rasen-/Splittfugen,
wassergeb. Bauweisen). Gem. Art. 81 Abs. 1 Nr. 5 BayBO i. V. m. Art. 7 Abs. 1 Nr. 2 BayBO unzulässig
ist die Ausführung von Zierkies-, Splitt- und/oder Schotterflächen im Bereich der nicht überbauten
Grundstücksflächen. Hiervon ausgenommen ist die Herstellung von für Flora/Fauna relevanten, wert-
vollen "Extremstandorten" i. S. v. Steingärten (z. B. Alpinum) und sonstiger Trocken-/Magerflächen so-
wie von Sandspielflächen, Fallschutzbereichen von Spielgeräten und von Gebäudetraufstreifen.

2.7 Beleuchtung
Für die Beleuchtung der öffentl. Straßenverkehrsflächen, der Baugrundstücke und der Hauptgebäude
(Akzentbeleuchtung) gelten folgende Vorgaben: Zu verwenden sind warmweiß leuchtende Leuchtmittel
(mit geringem Blauanteil im Spektrum, mit einer Farbtemperatur von max. 2.200 Kelvin, Ausführung mit
Nachtabsenkung, Upward Light Ratio ULR = 0 % Abstrahlung in den oberen Halbraum). Bei einer Ak-
zentbeleuchtung von Hauptgebäudeaußenfassaden sind im gesamten Geltungsbereich intelligente Vor-
schaltgeräte zu verwenden, die vor Ort eingedimmt werden können; ergänzend sind eine Nachtabschal-
tung sowie gerichtetes Licht mit genau abgestimmtem Ausstrahlwinkel und guter Entblendung vorzu-
sehen. Die Beleuchtung ist so auszuführen, dass eine Aufhellung, Ausleuchtung und/oder Blendung an-
grenzender, schutzwürdiger Nutzungen, insbesondere der Verkehrsteilnehmer entlang der St 2276 und
der Kr BA 17,  ausgeschlossen ist.

2.8 Werbeanlagen
Innerhalb des "SOGFEH" sind Werbeanlagen (WA) zulässig, sofern es sich um Nebenanlagen i. S. d.
§ 14 BauNVO handelt. WA dürfen nur am Ort der Leistung (Betriebsstätte) angebracht sein. Isoliert zu
Werbezwecken errichtete/aufgestellte WA (hierzu zählen auch mobile/bewegliche WA aller Art, z. B.
Fahrzeuge, Anhänger) sind unzulässig. Die Errichtung priv. WA ist nur auf Privatgrund zulässig. WA
sind nur bis zu einer Höhe von max. 9,0 m zulässig (unt. HBP: Höhe FOK zukünftiges Gelände; ob.
HBP: OK WA). Die Erhöhung der FOK des zukünftigen Geländes (z. B. durch die Platzierung der WA
auf einem Podest/ Sockel, auf einer Aufschüttung) zur Steigerung der Fernwirksamkeit bzw. zur ergänz-
enden Aufhöhung ist unzulässig. Fassadenwerbung ist zulässig, sofern sie nicht über die Attika/Traufe
hinaureicht. Beleuchtete WA dürfen im Betrieb weder blinken noch die Farbe wechseln und müssen
entblendet ausgeführt werden (z. B. mittels Leuchten mit begrenzten Leuchtdichten). WA mit bewegten
Bildern (z. B. über Video - Walls, Outdoor - Großflächenbildschirme) sind unzulässig. Die Sicht-/Ables-/
Erkennbarkeit amtlicher Beschilderungen und Sichtdreiecke dürfen nicht beeinträchtigt werden. WA
müssen so gestaltet sein, dass eine längere Blickabwendung des/der Fahrzeugführers/-in nach aller Er-
fahrung nicht erforderlich ist, das bedeutet insbesondere, das WA nicht überdimensioniert sein dürfen,
blendfrei, nicht beweglich, in Sekundenbruchteilen erfassbar und zur nur unterschwelligen Wahrneh-
mung geeignet sein müssen. Eine Häufung von WA ist unzulässig. Innerhalb der Bereiche "MDW1" bis
"MDW4" sind WA unzulässig.

IV. TEXTLICHE HINWEISE
1. Allgemeine Hinweise

Die Ausführungen in der Planbegründung (Teil A.) in den Kapitel (Kap.) 7.2 (Schutzgebiete), 7.3 (Bo-
den-, Baudenkmäler, Ensembleschutz, landschaftsprägende Denkmäler), 7.4 (Geologie/Baugrund), 7.5
(Altlasten), 7.6 (Geothermie), 7.7 (Hochwasserschutzgebiete, wassersensible Bereiche, Wasserschutz-
gebiete, Grundwasser), 7.8 (Sonstige Schutzgüter und Belange), 8.6.3 (Niederschlagswasserbeseiti-
gung), 11 (Umweltbezogene Belange) und 12 (Artenschutzrechtliche Belange) sind zu beachten.

2. Maß der baulichen Nutzung
Die Einhaltung der Festsetzungen in Abschnitt III. Ziffern 1.2.4 - 1.2.6 gemachten Vorgaben ist im Rah-
men der Bauvorlage durch ein Geländeaufmaß sowie darauf basierenden Schnitten mit Darstellung des
Urgeländes, des künftig geplanten Geländes sowie der geplanten Hauptgebäude nachzuweisen.

3. Verkehrsflächen
Die zur Herstellung der öffentl. Straßenverkehrsflächen ggf. notwendigen Randeinfassungen mit Beton-
rückenstützen sind in der Planzeichnung nicht dargestellt. Sofern Betonrückenstützen grenzständiger
Randeinfassungen der öffentl. Straßenverkehrsflächen entlang der SBL auf Privatgrund liegen sollten,
sind diese durch den/die Grundstückseigentümer/-in ebenso zu dulden, wie in Folge des Baus der öf-
fentl. Straßenverkehrsflächen ggf. entstehende, außerhalb der SBL auf Privatgrund liegende Bösch-
ungen. Deren Nutzung steht dem/der priv. Grundstückseigentümer/-in nach eigenen Vorstellungen frei.

4. Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur
Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft
Die in der Planzeichnung dargestellten Baumstandorte sind weder lagemäßig noch der Anzahl nach fix-
iert und ergeben sich gem. der textl. Festsetzung in Abschnitt III. Ziffer 1.8.2.

5. Abstandsflächen
Für die Bereiche "MDW1" bis "MDW4" gilt Art. 6 BayBO, insbesondere Art. 6 Abs. 5 Satz 1 BayBO.

6. Stellplätze, Stellplatznachweis
Die Gemeinde Priesendorf verfügt über keine eigene Stellplatzsatzung. Für die Bereiche "MDW3", "MD-
W4" und "SOGFEH" gilt insofern jeweils Art. 47 Abs. 1 und Abs. 2 Satz 1 BayBO i. V. m. § 20 GaStellV
(Garagen- und Stellplatzverordnung des Freistaates Bayern, inkl. dazugehöriger Anlage).

7. Immissionsschutz
Die schalltechnische Untersuchung (H & P, Stand: 16.05.2024) ist zentraler Bestandteil des BBP/GOP.
Deren Ausführungen sind zu beachten.

8. Sonstige Satzungen
Auf das kommunale Satzungsrecht wird hingewiesen. Dessen Vorgaben sind zu beachten.

9. Werbeanlagen (WA)
Die Zulässigkeit von WA entlang der St 2276 ist mit dem Straßenbaulastträger abzustimmen.

10. Gesetze, Richtlinie, Verordnungen, DIN - Normen
Die in der Planurkunde, in der Planbegründung, im Umweltbericht sowie in den Fachgutachten ggf. in
Bezug genommenen DIN - Vorschriften können im Dienstgebäude der Verwaltungsgemeinschaft Lis-
berg (Am Schloß 6, 2 Stock, Zimmer 10, 96170 Lisberg - Trabelsdorf) während der allgemein bekannten
Dienst-Öffnungszeiten kostenfrei eingesehen werden. Die im Rahmen der Planung zitierten bzw. dieser
zugrunde gelegten Gesetze, Richtlinien und Verordnungen stehen im Internet bzw. in öffentl. Bibliothe-
ken zur Einsicht frei zur Verfügung.

V. ZEICHNERISCHE HINWEISE

Wassersensible Bereiche (s. Planbegründung Teil A. Kap. 7.7.2)

VI.    NACHRICHTLICHE ÜBERNAHMEN

Vorhandene (vorh.) Hauptgebäude/Nebengebäude gem. DFK

Vorh. Grundstücksgrenzen mit Flur - Nummern (Fl.-Nr.) gem. DFK184

Bemaßung, Maßkette5,5m

Anpflanzen von Bäumen (unverbindlicher Standortvorschlag, zu pflanzende Anzahl
ergibt sich aus der textl. Festsetzung in Abschnitt III. Ziffer 1.8.2)

Umgrenzung der Flächen, die von der Bebauung freizuhalten sind, Sichtdreiecke
(Anfahrsichtgeschwindigkeit beiderseits V = 50 km/h)

Höhenschichtlinien (Urgelände/Bestand, gem. Bestandsvermessung Ing. - Büro
Becker & Partner GmbH)

Ortsdurchfahrtsgrenzen (OD - Grenze)

Geplanter Abbruch BestandsgebäudeX
X

X

Bestehende Haltestelle (H) öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

ODV-Grenze / 0,033

Anbauverbots- (20 m)/ Baubeschränkungszone (40 m) St 2276, gem. Art. 23 Abs. 1
und Art- 24 Abs. 1 BayStrWGAnbauverbotszone

Baubeschränkungszone

Geltungsbereiche rechtskräftiger, benachbarter bzw. überplanter Bebauungspläne

VII.   KENNZEICHNUNGEN

Max.  zulässige Geschossflächenzahl (GFZ), § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 20 Abs. 2 Bau-
NVO0,4  -  1,2

Baulinie, § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 23 Abs. 2 BauNVO

Umgrenzung von Flächen mit Bindung für Bepflanzungen und für die Erhaltung von
Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sowie von Gewässern, § 9 Abs. 1 Nr.
25 b BauGB

295

Urgelände (gem. Bestandsvermessung Ing. - Büro Becker & Partner GmbH)
Naturpark "Steigerwald"

NP-00014 [BAY- 07]

NP

Naturpark (NP) "Steigerwald" NP-00014 [BAY-07]NP

Biotope gem. Biotopkartierung Bayern/Flachland (mit Angabe Biotop - ID)6030-0056-001

Flächen, bei deren Bebauung bes. bauliche Vorkehrungen gegen äußere Ein-
wirkungen (Baumsturz/Windbruch) und/oder bei denen bes. bauliche Sicherungs-
maßnahmen gegen Naturgewalten (Wind) erforderlich sind, § 9 Abs. 5 Nr. 1 BauGB

GFEH
SO

MDW

Art der baulichen
Nutzung

Grundflächenzahl
(GRZ)

Füllschema der Nutzungsschablone

Zahl der Vollgeschosse

Geschossflächenzahl
(GFZ)

max. zulässige
Gebäudehöhe

MDW2

10,50 m

0,6

III

1,2

MDW3

5,0 m

0,6

II

0,9

MDW4

5,0 m

0,6

I

0,4

MDW1

9,0 m

0,6

II

0,7

SO

8,50 m

0,8

GFEH

Grundstücksgrenzen mit Fl.-Nr., vorläufige Besitzeinweisung1173

-

-

MDW

III. TEXTLICHE FESTSETZUNGEN
1. Planungsrechtliche Festsetzungen

1.1 Art der baulichen Nutzung
1.1.1 Festgesetzt werden Flächen für ein Sonstiges Sondergebiet mit der Zwb. "Großflächiger Einzelhandel

("SOGEFH", § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 11 Abs. 1 und 2 BauNVO)". Zulässig ist hier die Errichtung eines
Lebensmittelvollsortimenters (mit den üblichen Rand- und Nebensortimenten), eines Bereiches mit Gas-

Externe Ausgleichsflächen auf der alten Fl.-Nr. 173 (TF) und 174 (TF,
beide Gmkg. Priesendorf), neue Fl.-Nr. 1140 (TF, Gmkg. Priesendorf)
M 1 : 2.000

Externe Ausgleichsflächen auf der alten Fl.-Nr. 564 (TF), 565 (TF) und
565/2 (TF, alle Gmkg. Priesendorf), neue Fl.-Nr. 1362 (TF) und 1366/1
(TF, beide Gmkg. Priesendorf), M 1 : 2.000

Externe Ausgleichsflächen auf der alten Fl.-Nr. 537 (TF, Gmkg.
Priesendorf), neue Fl.-Nr. 1309 (TF, Gmkg. Priesendorf)
M 1 : 2.000

Externe Ausgleichsflächen auf der alten Fl.-Nr. 342 (TF, Gmkg.
Neuhausen), neue Fl.-Nr. 419 (TF, Gmkg. Neuhausen)
M 1 : 2.000

Landschaftsschutzgebiet
LSG-00569.01

"LSG innerhalb des
Naturparks Steigerwald"

Landschaftliches Vorbehaltsgebiet Nr. 52
"Teile des Gebietes Naturpark Steigerwald"

L

Landschaftsschutzgebiet (L) LSG-00569.01 "LSG innerhalb des Naturparks
Steigerwald"; Landschaftliches Vorbehaltsgebiet Nr. 52 "Teile des Gebietes
Naturpark Steigerwald"

L


